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Infoblatt Kooperationsvereinbarung Bibliothek



Wichtig ist, die Aufgaben zwischen den Kooperationspartnern konkret aufzuteilen. Dabei sind insbesondere folgende Regelungsbereiche zu berücksichtigen:
1. Räumlichkeit, Einrichtung
Wer stellt die Räumlichkeiten für die Bibliothek und deren Einrichtung zur Verfügung? Wer trägt die laufenden Kosten (z.B. Betriebskosten, Pflege und Reinigung)?
1. Bücherbestand
Ist ein Bücherbestand bereits vorhanden, der von der Pfarrgemeinde eingebracht werden kann? In welchem jährlichen oder monatlichen Umfang sind die Kooperationspartner bereit, Mittel für den Neuerwerb von Büchern bzw. anderen Datenträgern zur Verfügung zu stellen?
1. Betreuung der Bibliothek
Wer soll die Arbeit in der Bibliothek leisten? Sind ehrenamtliche Pfarrmitglieder gewünscht / bereit / motiviert? In welchem Umfang kann sich die Pfarrgemeinde diesbezüglich langfristig zur Leistung ehrenamtlicher Tätigkeiten verpflichten? 
1. Bibliotheksleitung
Wer soll die Leitung wahrnehmen? Zu bedenken ist, dass die Leitung im laufenden Betrieb durchaus gewichtige Entscheidungen treffen kann. Wie weit reicht der Handlungsspielraum der Bibliotheksleitung (z.B. > € 200,- pro Bestellung)?
1. Gemeinsame Aufgaben
Welche Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen? Gibt es dafür ein Gremium? Z.B. Öffnungszeiten, Benützungsgebühren, große Bestellungen, …
1. Buchhaltung, Konto und DSGVO
Welchem Träger ist die Buchhaltung zuzurechnen? Über welchen Träger wird ein Konto für die Bibliothek eingerichtet? Wer ist für die Einhaltung der DSGVO letztverantwortlich (Datenschutzbeauftragte:r …)?
Es wird empfohlen in allen Belangen des Datenschutzes die Empfehlungen des Büchereiverband Österreichs zu beachten und dessen Vorlagen zu verwenden (www.bvoe.at/angebote/rechtliche-auskuenfte/datenschutz).
1. Dauer
Wir empfehlen eine unbefristete Kooperationsvereinbarung mit einem jährlichen Kündigungsrecht und einer jährlichen Kündigungsfrist (Abwicklung einer Bibliothek ist zeitintensiv). In bestimmten Einzelfällen z.B. bei großen Investitionen kann für die Pfarrgemeinde eine längere Laufzeit günstig sein. In diesem Fall ist es möglich, für einen gewissen Zeitraum auf die Kündigung zu verzichten.
1. Beendigung der Zusammenarbeit 
Wie wird bei Beendigung der Zusammenarbeit der Bestand aufgeteilt bzw. die Entsorgung des Bestands geregelt? Wer trägt allfällige Kosten? Die Pfarrgemeinde sollte nach Beendigung der Kooperation die Möglichkeit haben, sich für eine alleinige Weiterführung der Bibliothek zu entscheiden (Übernahme des Gesamtbestandes).


Die Bibliotheksfachstelle unterstützt Sie gerne bei der Erstellung einer Kooperationsvereinbarung.
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